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sofern nichts anderes einzelvertraglich 

vereinbart wurde,
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1 Die auf Basis der Netzverträglichkeitsprüfung genehmigte zusätzliche Anschlussleistung an der Übergabestelle, wobei der 
jeweils höhere Leistungswert (Bezug- oder Einspeiserichtung) heranzuziehen ist. 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

   

 

 

1.5. Im Falle von Gefahr im Verzug ist APG berechtigt, die betroffenen Anlagenteile ohne vorherige 

Benachrichtigung des Partners vom Netz der APG zu trennen. 

 

1.6. Planbare Schalthandlungen oder Arbeiten werden, soweit sie auf den Betrieb der Anlagen der 

APG/des Partners relevanten Einfluss haben, zwischen APG und dem Partner koordiniert. Bei der 

terminlichen Festsetzung von Revisionsprogrammen sowie Reparatur-, Erneuerungs- und 

Ergänzungsmaßnahmen sind die betrieblichen Erfordernisse der APG und des Partners grundsätzlich 

zu berücksichtigen. APG und der Partner werden einander bei derartigen Schalthandlungen oder 

Arbeiten den Umfang derselben bekanntgeben und die Zeiten nach Möglichkeit gemeinsam 

festlegen. 

 

1.7. Der Partner und APG stimmen die planbaren Schalthandlungen - mittels Schaltprogramm - 

miteinander ab. Die Schalthandlungen gelten als abgestimmt, wenn der Partner dem von APG 

vorgeschlagenen Schaltprogramm nicht innerhalb einer Frist von 2 (zwei) Werktagen schriftlich 

widerspricht, sofern nichts anderes einzelvertraglich vereinbart wurde. Im Übrigen gilt 

Abschnitt A. IV. 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Netzanschluss 

1.1. Der Partner hat die Aufwendungen der APG, die mit der erstmaligen Herstellung des Anschlusses 

mit dem Netz der APG oder der Abänderung eines Anschlusses infolge Erhöhung der 

Anschlussleistung eines Netzbenutzers unmittelbar verbunden sind, abzugelten. Dieses Entgelt 

bemisst sich nach den tatsächlich getätigten Aufwendungen der APG. Es entfällt insoweit, als der 

Partner die Kosten für den Netzanschluss selbst getragen hat. APG kann vor Inangriffnahme, der 

von ihr durchzuführenden Maßnahmen eine Sicherstellung oder die teilweise Bezahlung dieses 



  

   

 

 

Entgelts verlangen. Der Partner hat zur Abgeltung des von APG zur Ermöglichung des 

Netzanschlusses bereits durchgeführten und vorfinanzierten Netzausbaus zudem das 

Netzbereitstellungsentgelt gemäß § 55 ElWOG zu entrichten. Die Anschlussleistung der 

Übergabestelle/n ist in den für die Schaffung des Netzanschlusses bzw. für die Adaption des 

Netzanschlusses erforderlichen Verträgen (insbesondere Netzkooperationsverträgen, 

Errichtungsverträgen, Betriebsführungsübereinkommen) zu vereinbaren. Im Übrigen gilt 

insbesondere §55 Abs 10 ElWOG. 

 

1.2. Die vorstehenden Bestimmungen sind sinngemäß auch auf den Fall technisch erforderlicher oder 

vom Partner gewünschter Änderungen der Anschlussanlage anzuwenden. 

 

 

     

 

  

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  



  

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 Spätestens 6 (sechs) Monate nach Ablauf des Kalenderquartals, in dem der Antrag an APG vollständig 

und ordnungsgemäß gestellt wurde, gibt APG dem Partner  sowie allen anderen antragstellenden 

Partnern des jeweiligen Kalenderquartals  schriftlich bekannt, ob dem Antrag zugestimmt wird oder 

in welchem Ausmaß eine Einschränkung des angefragten Netzanschlusses und der geplanten 

Netznutzung seitens APG erforderlich ist bzw. ob und/oder zu welchen Bedingungen ein 

Netzanschluss und eine Netznutzung erfolgen kann. Dies ist von APG schriftlich zu begründen und zu 

erläutern. 
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Eine Ausnahme besteht für die Betriebsführungsübereinkommen (für alle betrieblichen Aspekte), 

welche vor der geplanten Inbetriebnahme der Anlage abzuschließen sind. 

 
Kommt es zu Verzögerungen beim Vertragsabschluss die nicht vom Partner verschuldet wurden, so 

wird die oben genannte Frist um einen angemessenen Zeitraum verlängert. Wurde die Verzögerung 

vom Partner verschuldet, ist APG berechtigt, die erteilte Zustimmung zum Netzanschluss bzw. zur 

Netznutzung zu widerrufen. Die bereits geleistete Vorleistung wird mit den tatsächlich angefallenen 

Aufwendungen bei APG gemäß Punkt I.3.1 gegengerechnet. Ist die geleistete Vorleistung höher als 

 
2 Die auf Basis der Netzverträglichkeitsprüfung genehmigte zusätzliche Anschlussleistung an der Übergabestelle, wobei der jeweils 
höhere Leistungswert (Bezug- oder Einspeiserichtung) heranzuziehen ist. 



  

   

 

 

die tatsächlich angefallenen Aufwendungen bei APG, wird der Differenzbetrag dem Partner binnen 

30 (dreißig) Tagen ab Widerruf der Zustimmung zum Netzanschluss bzw. zur Netznutzung unverzinst 

auf das vom Partner bekanntzugebende Konto zurückbezahlt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

1.4. 

Ist dem Partner erkennbar, 

dass diese von APG vorgegebenen Grenzwerte für maximale Bezugsleistungen und/oder maximale 

Einspeiseleistungen, trotz Ergreifung sämtlicher Maßnahmen nicht eingehalten werden können, ist 

er verpflichtet, APG von diesem Umstand ohne Verzögerung in Kenntnis zu setzen und APG sämtliche 

zur Bewältigung der kritischen Netzsituation erforderlichen Daten ohne Verzögerung zu 

übermitteln. Bei einem Verstoß gegen diese Informationsverpflichtung sowie bei einer 

Überschreitung dieser von APG vorgegebenen Grenzwerte für maximale Bezugsleistungen und/oder 

maximale Einspeiseleistungen, hat der Partner APG sämtliche verursachten wirtschaftlichen 

Aufwendungen und Schäden (auch reine Vermögensnachteile), insbesondere die Kosten für die 

Setzung von Engpassmanagementmaßnahmen, zu ersetzen. 

 

1.5. 

 

 

1.6. Planbare Schalthandlungen oder Arbeiten werden, soweit sie auf den Betrieb der Anlagen der 

APG/des Partners relevanten Einfluss haben, zwischen APG und dem Partner koordiniert. Bei der 

terminlichen Festsetzung von Revisionsprogrammen sowie Reparatur-, Erneuerungs- und 

Ergänzungsmaßnahmen sind die betrieblichen Erfordernisse der APG und des Partners grundsätzlich 

zu berücksichtigen. APG und der Partner werden einander bei derartigen Schalthandlungen oder 

Arbeiten den Umfang derselben bekanntgeben und die Zeiten nach Möglichkeit gemeinsam 

festlegen. 

 

1.7. Der Partner und APG stimmen die planbaren Schalthandlungen - mittels Schaltprogramm - 

miteinander ab. Die Schalthandlungen gelten als abgestimmt, wenn der Partner dem von APG 

vorgeschlagenen Schaltprogramm nicht innerhalb einer Frist von 2 (zwei) Werktagen schriftlich 

widerspricht, sofern nichts anderes einzelvertraglich vereinbart wurde. Im Übrigen gilt 

Abschnitt A. IV. 

 

2. Frequenz-/Spannungshaltung und Spannungsqualität 



  

   

 

 

2.1. Die Nennfrequenz der Spannung beträgt 50 Hz. Hinsichtlich der Spannungsgrenzwerte kommen die 

geltenden technischen Regeln zur Anwendung. Soweit erforderlich, werden individuelle 

Spannungsbänder sowie sonstige Anforderungen an die Spannungsqualität an den einzelnen 

Übergabestellen im Netzzugangsvertrag vereinbart. Damit die Stabilität des Netzbetriebs durch 

unzulässige Abweichungen der Frequenz und der Spannung im Netz der APG nicht gefährdet wird, 

hat APG das Recht, vom Partner die in den geltenden technischen Regeln vorgesehenen 

Maßnahmen zu verlangen. 

 

2.2. Hinsichtlich der Spannungshaltung ist der Partner verpflichtet, auf seine Kosten geeignete 

Maßnahmen zu setzen, damit die Einspeisung in das bzw. die Entnahme aus dem Netz der APG an 

der Übergabestelle zumindest mit einem Leistungsfaktor gemäß den geltenden technischen Regeln 

erfolgen kann (Blindleistungsbereich), wobei die Festlegung eines den geltenden technischen 

Regeln entsprechend auszuwählenden Blindleistungsbereichs APG obliegt und im 

Netzzugangsvertrag vereinbart wird.  

 

2.3. APG ist berechtigt, Anordnungen hinsichtlich der Einspeisung bzw. Entnahme von Blindleistung im 

Rahmen des im Netzzugangsvertrag vereinbarten Blindleistungsbereichs auszusprechen. Der 

Partner ist verpflichtet, diese Anordnungen umzusetzen. Eine Einspeisung bzw. Entnahme von 

Blindleistung entsprechend der Anordnung von APG innerhalb eines vergütungsfreien 

Grundbereichs wird durch APG nicht abgegolten. Eine Vergütung außerhalb dieses vergütungsfreien 

Grundbereichs setzt eine vertragliche Vereinbarung voraus und orientiert sich grundsätzlich an den 

tatsächlich anfallenden Kosten. Sollten wiederholt deutliche Abweichungen vom von APG 

angeordneten Sollwert der Einspeisung bzw. Entnahme von Blindleistung auftreten, wird APG 

zunächst den Partner unter Androhung der Abschaltung auffordern, innerhalb angemessener, von 

APG zu setzender Frist den einschlägigen vertraglichen Pflichten nachzukommen. Kommt der 

Partner in weiterer Folge seinen Verpflichtungen nicht nach, ist APG berechtigt, die 

Stromerzeugungsanlage vom Netz zu trennen. 

 

3. Messung und Zählung 

3.1. APG führt die Erfassung von Einspeisung in das und Entnahme aus dem Netz der APG (Arbeit und 

Leistung) durch. Die erforderlichen Mess- und Zähleinrichtungen werden von APG nach den 

technischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Partners 

hinsichtlich Art, Zahl, Ort und Größe festgelegt, eingebaut, überwacht, entfernt und erneuert, soweit 



  

   

 

 

nichts anderes vereinbart oder in der jeweils geltenden Systemnutzungsentgelte-Verordnung 

vorgesehen oder in den geltenden technischen Regeln festgelegt wurde. Näheres hierzu wird im 

Netzzugangsvertrag vereinbart. 

 

3.2. Der Partner stellt in seinem Bereich den erforderlichen Platz für die Mess- und Zähleinrichtungen auf 

eigene Kosten zur Verfügung und verpflichtet sich, diese nach den Anweisungen von APG zu 

verwahren. APG ist berechtigt, den Mess- bzw. Zählplatz unentgeltlich zu nutzen. Die Entfernung oder 

Beschädigung der von APG angebrachten Plomben ist unzulässig. 

 

3.3. Die Mess- und Zähleinrichtungen werden entsprechend den in den Eichvorschriften festgelegten 

Zeitabständen geeicht. Dem Partner steht es jederzeit frei, von APG schriftlich eine Nachprüfung der 

Mess- und Zähleinrichtungen zu verlangen. Die durch die Prüfung entstehenden Kosten fallen dem 

Partner zur Last, sofern die Überprüfung keine Abweichung der gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 

ergibt. Der Partner kann auf seine Kosten im Einvernehmen mit APG für Kontrollzwecke Mess- und 

Zähleinrichtungen gleicher Art anbringen. Der Anschluss erfolgt an dieselben Strom- und 

Spannungswandler, an welchen die Haupt-zähler angeschlossen sind. Die Kontrollzähler müssen 

technisch gleichwertig den Hauptzäh-lern sein und sind vom jeweiligen Eigentümer instand zu 

halten. Zudem ist der Partner berechtigt, aus den Einrichtungen der APG die ihn betreffenden Daten, 

soweit ihm diese Daten nicht im Zuge der Verrechnung zur Verfügung zu stellen sind, zu beziehen. 

Die Verrechnung der Auskünfte erfolgt nach den Vorgaben des Art. 12 Abs 5 DSGVO (VO (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG). 

 

3.4. Der Partner hat der APG alle Kosten, die aus Beschädigungen und Verlusten an Mess- und 

Zähleinrichtungen erwachsen und vom Partner oder ihm zuzurechnenden Personen verursacht 

wurden zu ersetzen. Störungen oder Beschädigungen der Mess- und Zähleinrichtungen, die für den 

Partner erkennbar sind, hat er APG unverzüglich mitzuteilen. 

 

3.5. APG führt die Ablesung der Mess- und Zählergebnisse zum Zweck der Ermittlung der Daten für die 

Systemnutzung durch und übermittelt diese Daten gemäß den geltenden technischen Regeln und 

den Marktregeln an die Marktteilnehmer. Kosten für über diese Erfordernisse hinausgehende 

Ablesungen, die auf Wunsch eines Markteilnehmers durchgeführt werden, werden zusätzlich zum 

Entgelt für Mess- und Zählleistungen verursachungsgemäß verrechnet. Sofern eine Ablesung der 



  

   

 

 

Mess- und Zähleinrichtungen an Ort und Stelle notwendig ist, erfolgt diese durch APG oder auf 

Wunsch der APG durch den Partner selbst. Bei Fernablesung der Mess- und Zähleinrichtung hat der 

Partner, wenn dies technisch möglich und zumutbar ist, unentgeltlich eine Leitung oder die 

Möglichkeit einer Übertragung zum öffentlichen Telefonnetz zur Verfügung zu stellen. 

 

3.6. Der Partner hat dafür zu sorgen, dass die Mess- und Zähleinrichtungen leicht zugänglich sind. Wenn 

die Mess- und Zähleinrichtungen nicht abgelesen werden können oder wenn Plomben entfernt oder 

unzulässige Manipulationen an den Mess- und Zähleinrichtungen vorgenommen worden sind, wird 

die Einspeisung oder die Entnahme nach einem geeigneten Verfahren (z.B. Schätzung) ermittelt. 
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3 Die auf Basis der Netzverträglichkeitsprüfung genehmigte zusätzliche Anschlussleistung an der 
Übergabestelle, wobei der jeweils höhere Leistungswert (Bezug- oder Einspeiserichtung) heranzuziehen ist. 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 Zur Gewährleistung eines sicheren Netzbetriebes vereinbaren APG und die Partner im 

Netzzugangsvertrag Grenzwerte für maximale Bezugsleistungen und/oder maximale 

Einspeiseleistungen für die jeweiligen Übergabestellen. Der Partner ist verpflichtet, sämtliche 

erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte zu ergreifen. Ist dem Partner erkennbar, 

dass diese von APG vorgegebenen Grenzwerte für maximale Bezugsleistungen und/oder maximale 

Einspeiseleistungen trotz Ergreifung sämtlicher Maßnahmen nicht eingehalten werden können, ist er 

verpflichtet, APG von diesem Umstand ohne Verzögerung in Kenntnis zu setzen und APG sämtliche zur 

Bewältigung der kritischen Netzsituation erforderlichen Daten ohne Verzögerung zu übermitteln. Bei 

einem Verstoß gegen diese Informationsverpflichtung sowie bei einer Überschreitung dieser von APG 

vorgegebenen Grenzwerte für maximale Bezugsleistungen und/oder maximale Einspeiseleistungen, 

hat der Partner APG sämtliche verursachten wirtschaftlichen Aufwendungen und Schäden (auch reine 

Vermögensnachteile), insbesondere die Kosten für die Setzung von 

Engpassmanagementmaßnahmen, zu ersetzen. 

 

 Im Falle von Gefahr im Verzug ist APG berechtigt, die betroffenen Anlagenteile ohne vorherige 

Benachrichtigung des Partners vom Netz der APG zu trennen. 

 

 Planbare Schalthandlungen oder Arbeiten werden, soweit sie auf den Betrieb der Anlagen der 

APG/des Partners relevanten Einfluss haben, zwischen APG und dem Partner koordiniert. Bei der 

terminlichen Festsetzung von Revisionsprogrammen sowie Reparatur-, Erneuerungs- und 

Ergänzungsmaßnahmen sind die betrieblichen Erfordernisse der APG und des Partners grundsätzlich 

zu berücksichtigen. APG und der Partner werden einander bei derartigen Schalthandlungen oder 

Arbeiten den Umfang derselben bekanntgeben und die Zeiten nach Möglichkeit gemeinsam 

festlegen. 

 

 Der Partner und APG stimmen die planbaren Schalthandlungen - mittels Schaltprogramm - 

miteinander ab. Die Schalthandlungen gelten als abgestimmt, wenn der Partner dem von APG 

vorgeschlagenen Schaltprogramm nicht innerhalb einer Frist von 2 (zwei) Werktagen schriftlich 

widerspricht, sofern nichts anderes einzelvertraglich vereinbart wurde. Im Übrigen gilt Abschnitt A. IV. 

 

 



  

   

 

 

2. Frequenz-/ Spannungshaltung und Spannungsqualität 

2.1. Die Nennfrequenz der Spannung beträgt 50 Hz. Hinsichtlich der Spannungsgrenzwerte kommen die 

geltenden technischen Regeln zur Anwendung. Soweit erforderlich, werden individuelle 

Spannungsbänder sowie sonstige Anforderungen an die Spannungsqualität an den einzelnen 

Übergabestellen im Netzzugangsvertrag vereinbart. Damit die Stabilität des Netzbetriebs durch 

unzulässige Abweichungen der Frequenz und der Spannung im Netz der APG nicht gefährdet wird, 

hat APG das Recht, vom Partner die in den geltenden technischen Regeln vorgesehenen Maßnahmen 

zu verlangen. 

 

2.2. Für die Toleranzen der Frequenz und aller sonstigen Qualitätsmerkmale der Spannung gelten in 

jedem Fall die in der jeweils geltenden Version der ÖVE/ÖNORM EN 50160 festgelegten Werte, 

Vorgaben und Merkmale. Stellt der Partner höhere Anforderungen an die Frequenz- und 

Spannungsqualität als dies in ÖVE/ÖNORM EN 50160 beschrieben ist, so muss er selbst die 

notwendigen Vorkehrungen treffen. APG trifft diesfalls keine über die ÖVE/ÖNORM EN 50160 

hinausgehende Verantwortung. 

 

2.3. Der Partner ist verpflichtet, auf seine Kosten geeignete Maßnahmen zu setzen, damit der Austausch 

von Blindleistung mit dem Netz der APG an der Übergabestelle entsprechend einem im 

Netzzugangsvertrag vereinbarten Blindleistungsbereich gemäß den geltenden technischen Regeln 

erfolgt. 

 

2.4. Bei Verletzungen des vereinbarten Blindleistungsbereichs ist APG berechtigt ein Entgelt gemäß 

-Homepage) zu verrechnen. 

 

2.5. Im Falle wiederholter Verletzungen kann APG zunächst den Partner unter Androhung der 

Abschaltung zur Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen innerhalb angemessener, von APG 

festzusetzender Frist auffordern. Kommt der Partner in weiterer Folge der Aufforderung nicht nach, 

ist APG berechtigt, die Anlage des Partners vom Netz der APG zu trennen. 

 

3. Messung und Zählung 

3.1. APG führt die Erfassung von Einspeisung in das und Entnahme aus dem Netz der APG (Arbeit und 

Leistung) durch. Die erforderlichen Mess- und Zähleinrichtungen werden von APG nach den 

technischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Partners 

hinsichtlich Art, Zahl, Ort und Größe festgelegt, eingebaut, überwacht, entfernt und erneuert, soweit 



  

   

 

 

nichts anderes vereinbart oder in der jeweils geltenden Systemnutzungsentgelte-Verordnung 

vorgesehen oder in den geltenden technischen Regeln festgelegt wurde. Näheres hierzu wird im 

Netzzugangsvertrag vereinbart. 

 

3.2. Der Partner stellt in seinem Bereich den erforderlichen Platz für die Mess- und Zähleinrichtungen auf 

eigene Kosten zur Verfügung und verpflichtet sich, diese nach den Anweisungen von APG zu 

verwahren. APG ist berechtigt, den Mess- bzw. Zählplatz unentgeltlich zu nutzen. Die Entfernung oder 

Beschädigung der von APG angebrachten Plomben ist unzulässig. 

 

3.3. Die Mess- und Zähleinrichtungen werden entsprechend den in den Eichvorschriften festgelegten 

Zeitabständen geeicht. Dem Partner steht es jederzeit frei, von APG schriftlich eine Nachprüfung der 

Mess- und Zähleinrichtungen zu verlangen. Die durch die Prüfung entstehenden Kosten fallen dem 

Partner zur Last, sofern die Überprüfung keine Abweichung der gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 

ergibt. Der Partner kann auf seine Kosten im Einvernehmen mit APG für Kontrollzwecke Mess- und 

Zähleinrichtungen gleicher Art anbringen. Der Anschluss erfolgt an dieselben Strom- und 

Spannungswandler, an welchen die Haupt-zähler angeschlossen sind. Die Kontrollzähler müssen 

technisch gleichwertig den Haupt-zäh-lern sein und sind vom jeweiligen Eigentümer instand zu 

halten. Zudem ist der Partner berechtigt, aus den Einrichtungen der APG die ihn betreffenden Daten, 

soweit ihm diese Daten nicht im Zuge der Verrechnung zur Verfügung zu stellen sind, zu beziehen. 

Die Verrechnung der Auskünfte erfolgt nach den Vorgaben des Art. 12 Abs 5 DSGVO (VO (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG). 

 

3.4. Der Partner hat der APG alle Kosten, die aus Beschädigungen und Verlusten an Mess- und 

Zähleinrichtungen erwachsen und vom Partner oder ihm zuzurechnenden Personen verursacht 

wurden zu ersetzen. Störungen oder Beschädigungen der Mess- und Zähleinrichtungen, die für den 

Partner erkennbar sind, hat er APG unverzüglich mitzuteilen. 

 

3.5. APG führt die Ablesung der Mess- und Zählergebnisse zum Zweck der Ermittlung der Daten für die 

Systemnutzung durch und übermittelt diese Daten gemäß den geltenden technischen Regeln und 

den Marktregeln an die Marktteilnehmer. Kosten für über diese Erfordernisse hinausgehende 

Ablesungen, die auf Wunsch eines Markteilnehmers durchgeführt werden, werden zusätzlich zum 

Entgelt für Mess- und Zählleistungen verursachungsgemäß verrechnet. Sofern eine Ablesung der 



  

   

 

 

Mess- und Zähleinrichtungen an Ort und Stelle notwendig ist, erfolgt diese durch APG oder auf 

Wunsch der APG durch den Partner selbst. Bei Fernablesung der Mess- und Zähleinrichtung hat der 

Partner, wenn dies technisch möglich und zumutbar ist, unentgeltlich eine Leitung oder die 

Möglichkeit einer Übertragung zum öffentlichen Telefonnetz zur Verfügung zu stellen. 

 

3.6. Der Partner hat dafür zu sorgen, dass die Mess- und Zähleinrichtungen leicht zugänglich sind. Wenn 

die Mess- und Zähleinrichtungen nicht abgelesen werden können oder wenn Plomben entfernt oder 

unzulässige Manipulationen an den Mess- und Zähleinrichtungen vorgenommen worden sind, wird 

die Einspeisung oder die Entnahme nach einem geeigneten Verfahren (z.B. Schätzung) ermittelt. 
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4 Die auf Basis der Netzverträglichkeitsprüfung genehmigte zusätzliche Anschlussleistung an der 
Übergabestelle, wobei der jeweils höhere Leistungswert (Bezug- oder Einspeiserichtung) heranzuziehen ist. 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































